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Das Österreichische Schulwesen – Kurzübersicht, aktuelle Entwicklungen 
 

Allgemeines 
Die öffentlichen Schulen sind allgemein zugänglich und werden koedukativ geführt, der Schulbesuch ist unentgeltlich. Die 
Schulpflicht beginnt nach der Vollendung des 6.Lebensjahres und dauert 9 Schuljahre. Das österr. Schulwesen ist im Wesentlichen 
bundeseinheitlich geregelt, die äußere Organisation der Pflichtschulen ist Aufgabe jedes einzelnen der neun Bundesländer. 

Bildungswege im Primar- und 
Sekundarschulwesen 
Nach dem Besuch der Grundschule stehen den 
Kindern zwei weiterführende Schulwege offen: der 
Besuch der Hauptschule oder der Besuch der 
allgemein bildenden höheren Schule. (AHS) 
In Wien und in Graz gibt es für die Sek. I zusätzlich 
ein Modell, das die beiden Schularten verbindet und 
„Kooperative Mittelschule“ (KMS) genannt wird. Das 
Modell ist ein Schulversuch und nicht flächendeckend. 

Die Hauptschule ist vierjährig. Ihre AbsolventInnen 
besuchen entweder die einjährige Polytechnische 
Schule und erhalten danach eine Berufsausbildung in 
Betrieb und Berufsschule ("duale Ausbildung") oder 
sie können ihre Schullaufbahn in der Oberstufe einer 
allgemein bildenden höheren Schule (vierjährig) oder 
an einer berufsbildenden mittleren (drei- oder 
vierjährig) oder höheren Schule (fünfjährig) 
fortsetzen. 

Die allgemein bildende höhere Schule ist achtjährig. 
Die Grundformen der allgemein bildenden höheren 
Schulen sind das Gymnasium, das Realgymnasium 
und das wirtschaftskundliche Realgymnasium. In der 
Oberstufe erfolgt eine Differenzierung durch 
alternative Pflichtgegenstände und Wahlpflichtfächer. 

Sowohl die allgemein- als auch die berufsbildenden 
höheren Schulen schließen mit der Reifeprüfung ab 
und berechtigen zum Besuch einer Universität oder 

Hochschule. Die berufsbildenden höheren Schulen vermitteln darüber hinaus berufliche Qualifikationen und Berufsberechtigungen. 
Ein System der "Brücken und Übergänge" ermöglicht außerdem Übertritte zwischen den einzelnen Zweigen des Schulsystems. 

Autonomie 
Schulen können in einigen Bereichen unter Mitwirkung der Schulpartner (LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen) in einem gewissen 
Rahmen autonome Entscheidungen treffen: schulautonome Lehrplanbestimmungen; Eröffnungs- und Teilungszahlen; 
Schulraumüberlassung; Werbung und Sponsoring; 5-Tage-Woche. In der Sekundarstufe I und II kann die Stundentafel innerhalb 
bestimmter Grenzen verändert werden. 

Lehrplan neu 
Seit 2000 gelten für die Sekundarstufe I neue Lehrpläne, die sich auf die sich Vermittlung von Grundlagenwissen und von 
Schlüsselqualifikationen konzentrieren –vernetztes Denken, projektorientiertes und fächerübergreifendes Arbeiten und die Fähigkeit 
zur Lösung von komplexen Aufgabenstellungen sollen gefördert werden. Das Unterrichtsgeschehen wird in einen Kernbereich (für 
alle verbindlich) und einem Erweiterungsbereich (von den einzelnen LehrerInnen oder von der Schule festgelegt) geteilt. Ab Herbst 
2004 gelten ähnlich gestaltete Lehrpläne auch für die Sekundarstufe II, hier allerdings sind die Lernziele so definiert, dass sie 
allgemein verbindlich sind und nicht in Kern- und Erweiterungsbereiche zerfallen. Die Autonomie erlaubt auch die Schaffung 
eigener (neuer) Pflicht-Unterrichtsgegenstände, wobei jedoch die Gesamtstundenzahl für die Schüler/innen nicht überschritten und 
die vom Ministerium vorgegebene Mindeststundenzahl pro Unterrichtsgegenstand (über die 4 Jahre) nicht unterschritten werden darf. 
Für solche Gegenstände muss die Schule eigene Lehrpläne schreiben, die von der Landesschulbehörde 
(Landesschulräte/Stadtschulrat für Wien) zu genehmigen sind. 
 

Quelle: http://www.bmuk.gv.at/pbildg/schulw/grafik4.htm 
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Schule als Organisation 
Ebenfalls mit den neuen Lehrplänen bekommt die Schule als Organisation einen größeren Stellenwert. Teamarbeit, Strukturen zur 
fächerübergreifenden Zusammenarbeit und (Selbst)-Evaluation werden empfohlen – eine Verpflichtung zur Erstellung eines 
Schulprogramms oder zur Qualitätsevaluation gibt es aber (noch) nicht. Angeboten werden jedoch eine Reihe von Unterstützungs-
maßnahmen z.B. das Projekt „QIS – Qualität in Schulen“ (www.qis.at) oder Beratungsangebote der Pädagogischen Institute. 

Neues Dienstrecht 
Seit 2001 gilt (vorerst für die PflichtschullehrerInnen) ein neues Dienstrecht, das von einem Jahresarbeitszeitmodell ausgeht und die 
Tätigkeit der LehrerInnen in drei Bereiche unterteilt: „A. Unterrichtsverpflichtung inkl. Aufsichtspflicht“ „B. Vor-, Nachbereitung, 
Korrektur“ „C. Sonstige Tätigkeiten“ – wobei hier neben Konferenzen, Sprechtagen etc auch „Fortbildung“, „Schulentwicklung“, 
sowie „Reflexion und Qualitätssicherung“ explizit als Aufgabenbereich der LehrerInnen genannt werden. Dieses Dienstrecht gilt 
nicht für Bundeslehrer (d.h. nicht an AHS oder BHS). 
 
 
 


